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Wie sich die neu gewonnene Autonomie der Universitäten auf die Hochschulterminologie auswirkt, 
steht im Mittelpunkt einer intra- und interlinguistischen terminologischen Studie, die vom Institut für 
Mehrsprachigkeit und Fachkommunikation der Europäischen Akademie Bozen im Rahmen des 
italienischen und österreichischen Hochschulwesens durchgeführt wird. Diese Studie, die die 
Grundlage für das Terminologische Wörterbuch zum Hochschulwesen Italien – Österreich bildet, zeigt 
unter anderem auf, welche Auswirkungen das neue österreichische Universitätsgesetz (UG 2002) auf 
die Hochschulterminologie hat. Dieses Gesetz, welches das gesamte österreichische Studienrecht für 
alle Universitäten neu regelt, verleiht den Universitäten völlige Autonomie. Infolge dessen fallen viele 
Aufgaben, die früher von Studiengesetzen auf nationaler Ebene geregelt wurden, nun in den 
autonomen Wirkungsbereich der einzelnen Universitäten (Bennennung von Organen, Festlegen von 
Abkürzungen für akademische Grade usw.), was zu einer Flut von neuen Benennungen führt. Ein 
Beispiel hierfür ist der Begriff monokratisches Organ für die Vollziehung der studienrechtlichen 
Bestimmungen in erster Instanz (§ 19, Abs. 2, Z. 2, UG 2002). Dieser Begriff wird im UG 2002 
allgemein definiert aber je nach Universität unterschiedlich bezeichnet. Es ergibt sich daraus, dass ein 
solches monokratisches Organ an der Universität Innsbruck als Universitätsstudienleiter und an der 
Medizinischen Universität Wien als Curriculumdirektor bezeichnet wird. Wie man aus diesem Beispiel 
erschließen kann, geht allmählich die Konsistenz der österreichischen Hochschulterminologie verloren, 
was die Kommunikation und die Verständigung zwischen inländischen Universitäten auch deutlich 
erschweren kann. 
 
Unter Berücksichtigung des Ziels des Wörterbuchs, wurde in der Studie auch die zum Teil bereits 
eingebürgerte südtirolerdeutsche Terminologie im Bereich des Hochschulwesens mit einbezogen. 
Hierbei kommt es zu einigen terminologischen Inkongruenzen zwischen österreichischen 
Rechtsbegriffen und den im Südtirolerdeutsch wiedergegebenen italienischen Rechtsbegriffen. Das ist 
der Fall z.B. von piano di studio im italienischem Hochschulwesen, der in Südtirol mit Studienplan 
wiedergegeben wird. Für Österreich kann diese Benennung aber nicht verwendet werden, da sie 
bereits existiert und mit einem anderen Begriffsinhalt belegt ist. Daher wird in diesem Fall für 
Österreich der Übersetzungsvorschlag Prüfungsplan angeregt, um Missverständnissen vorzubeugen.  
 
In diesem Beitrag sollen die beiden oben angesprochenen Problematiken und deren Lösung anhand von 
Beispielen aufgezeigt und die möglichen Darstellungsmöglichkeiten in der Datenbank bzw. im 
Wörterbuch diskutiert werden. 
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